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MiCROTEC – Innovating Wood  

MiCROTEC ist weltweit führend in Technologie und Markt für intelligente Holzcharakteristik-Erkennung zur Maximierung von Wert und 

Ressourceneffizienz für die holzverarbeitende Industrie. Mit einer soliden Grundlage und engagierter Leidenschaft bietet MiCROTEC 

weltweit führende Holzscanning-Lösungen – vom Stammholz bis zum Endprodukt – sowie exzellenten Service für die Branche. 

MiCROTEC ist derzeit über die Muttergesellschaft MiCROTEC S.p.A. und ihre Tochtergesellschaften tätig. 

Vision 

Wir gestalten die Zukunft der holzverarbeitenden Industrie. 

Mission 

Angetrieben von unserer Leidenschaft schaffen wir Erfolg für unsere Kunden und uns selbst und sichern so langfristiges Wachstum und 

Rentabilität.  

Wir investieren kontinuierlich in Menschen und Lösungen, um das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und zu erhalten.  

Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen. 

Werte 

- DEDICATION TO CUSTOMERS – ES FÜR DEN KUNDEN TUN 

o Eine tragende Rolle beim Erfolg unserer Kunden spielen. 

o Jeder übernimmt Verantwortung dafür, zum Erfolg der Kunden beizutragen.  

- INNOVATION – ETWAS NEUES SCHAFFEN 

o Den Status quo hinterfragen – damit MiCROTEC immer einen Schritt voraus ist. 

o Jeder ist bereit, neue Wege zu finden und vorzuschlagen.  

- EXCELLENCE – ES BESSER MACHEN   

o Wir sind stolz darauf, hervorragende Leistungen auf höchstem Niveau zu erbringen. 

o Jeder strebt danach, besser zu werden und anderen dabei zu helfen, sich zu verbessern.  

- VERTRAUEN –VERSPRECHEN EINHALTEN   

o Vertrauen aufbauen, indem wir zunächst unsere Versprechen einhalten. 

o Wir nehmen Verpflichtungen ernst. 

- COLLABORATION – GEMEINSAM ERREICHEN   

o Wir arbeiten trotz unserer Unterschiede zusammen, um Außergewöhnliches zu erreichen. 

o Kein Einzelner ist klüger als wir alle zusammen.   
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Die MiCROTEC-Gruppe (die „Gruppe“, einschließlich der Muttergesellschaft und aller Tochtergesellschaften) strebt eine 

Geschäftspartnerschaft an, die auf einem hohen Maß an Integrität und Nachhaltigkeit basiert. 

Daher erwartet MiCROTEC von seinen Lieferanten von Waren und Dienstleistungen, Auftragnehmern und allen anderen 

Geschäftspartnern, wie z. B. Zielunternehmen, Co-Investoren in anderen Geschäftsinitiativen, Begünstigten von sozialen Initiativen, 

Spenden oder Sponsoring (im Folgenden jeweils als „Partner“ bezeichnet), dass sie sich effektiv und nachweislich an den in diesem 

Dokument (im Folgenden als „Partnerschaftscharta“ oder „Charta“ bezeichnet) dargelegten Grundsätzen orientieren. Diese Anforderung 

betrifft nicht nur den Partner selbst und die von ihm direkt ausgeübten Tätigkeiten, sondern auch die Vertragsbeziehungen mit Dritten, 

die Teil seiner Wertschöpfungskette sind, darunter gegebenenfalls Unterlieferanten, Subunternehmer, Vertreter, Beauftragte oder 

andere beauftragte Dritte. 

Die Partnerschaftscharta basiert auf dem Ethikkodex und den verabschiedeten Nachhaltigkeitsrichtlinien, auf die hier vollständig Bezug 

genommen wird. Tatsächlich verpflichtet sich MiCROTEC im Ethikkodex zur Annahme dieser Charta, die zusätzlich zu den geltenden 

Rechtsvorschriften die im Ethikkodex zum Ausdruck gebrachten Werte, die Leitlinien der Nachhaltigkeitsrichtlinien und generell alle 

Aspekte berücksichtigt, die für die Schaffung von Beziehungen auf der Grundlage von Integrität und Nachhaltigkeit erforderlich sind, wie 

Menschen- und Arbeitsrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Tierschutz, Sicherheit und Qualität von Produkten und 

Dienstleistungen, geschäftliche Integrität und Schutz der Privatsphäre und des geistigen Eigentums. 

Im Einklang mit dieser Verpflichtung verlangt MiCROTEC zunächst, dass seine Partner bewusst über alle Bestimmungen des 

Ethikkodexes, der Nachhaltigkeitsrichtlinien und dieser Charta sowie über alle anderen Dokumente informiert sind, die auf der Website 

des Unternehmens im Bereich „Nachhaltigkeit“ oder auf andere Weise zur Verfügung gestellt werden. 

Zweitens behält sich MiCROTEC das Recht vor, von den als besonders wichtig erachteten Partnern zu verlangen, sich rechtlich zur 

Einhaltung der im Ethikkodex, in den Nachhaltigkeitsrichtlinien und in dieser Charta festgelegten Grundsätze zu verpflichten, indem in 

die Verträge, die die Beziehung zum Partner regeln, spezifische Klauseln aufgenommen werden, die diese Verpflichtung, die 

Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung und, falls erforderlich, auch die vorzeitige Beendigung des Vertragsverhältnisses vorsehen. 

In jedem Fall beabsichtigt MiCROTEC nicht, Beziehungen zu Parteien aufrechtzuerhalten, die sich weigern oder nachweislich nicht in 

Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften und den im Ethikkodex und in den Nachhaltigkeitsrichtlinien festgelegten 

Grundsätzen handeln. 

Dementsprechend ist auch die Auswahl potenzieller Partner an die Einhaltung der hier dargelegten Grundsätze geknüpft. Anschließend 

werden die Partner hinsichtlich ihrer Professionalität sowie ihrer unternehmerischen und betrieblichen Struktur bewertet. Darüber hinaus 

übermittelt MiCROTEC den Partnern in regelmäßigen Abständen Fragebögen zur Selbstbewertung hinsichtlich der Einhaltung der in 

dieser Charta dargelegten Grundsätze, die gegebenenfalls auch die erste nachfolgende Stufe in der entsprechenden 

Wertschöpfungskette umfassen. 

Schließlich behält sich MiCROTEC das Recht vor, die am besten geeigneten Überprüfungen durchzuführen, auch anhand von Belegen, 

detaillierteren Fragebögen und etwaigen Besichtigungen vor Ort, um zu überprüfen, ob seine aktuellen oder potenziellen Partner mit 

den in dieser Charta festgelegten Grundsätzen übereinstimmen. 

 

Der Ethikkodex legt die grundlegenden Prinzipien und Verhaltensregeln fest. Basierend auf Vision, Mission und Werten bilden sie einen soliden Bezugspunkt für 

nachhaltigen Erfolg durch die Schaffung gemeinsamer Werte auf lange Sicht. Weitere Leitlinien sind in den verschiedenen Richtlinien enthalten, die verabschiedet 

und regelmäßig aktualisiert werden, insbesondere in den Nachhaltigkeitsrichtlinien. 

Die Nachhaltigkeitsrichtlinien erweitern und ergänzen den Ethikkodex. Die „Leitprinzipien” bilden deren Grundpfeiler und werden in sechs speziellen Richtlinien 

näher ausgeführt: Gesundheit und Sicherheit, Vielfalt und Inklusion, Umwelt und Ressourcen, Energie und Klima, Rechte und Gesellschaft, Qualität und Verant-

wortung. 
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Menschen- und Arbeitsrechte 

MiCROTEC erwartet von seinen Partnern und Dritten in seiner Wertschöpfungskette, dass sie sich im Rahmen ihres Einflussbereichs 

effektiv und nachweislich an den folgenden Grundsätzen orientieren: 

 die Ablehnung aller Formen von Sklaverei und Menschenhandel;  

 die Ablehnung aller Formen von Zwangs- und Kinderarbeit; 

 die Ablehnung jeglichen Verhaltens, das physische oder psychische Gewalt, Nötigung, Belästigung, Mobbing oder eine Haltung 

darstellt, die in irgendeiner Weise auf Mobbing- und Belästigungspraktiken zurückzuführen ist; 

 die Ablehnung jeder Art von sexueller Belästigung, unabhängig davon, wie sie ausgeübt wird, und unabhängig von den gesetzlichen 

Definitionen, wobei jede Haltung oder jedes Verhalten, das bei der anderen Person Unbehagen oder Angst hervorrufen könnte, als 

inakzeptabel und verboten angesehen wird; 

 die Schaffung und Aufrechterhaltung von Arbeitsbeziehungen, die von Fairness, Gleichheit, Nichtdiskriminierung, Aufmerksamkeit 

und Respekt für die Würde des Menschen geprägt sind; 

 die Förderung der Chancengleichheit, insbesondere zwischen den Geschlechtern, für alle Mitarbeiter und Bewerber; 

 die Achtung der Arbeitnehmerrechte und der Gewerkschaftsfreiheiten, wie insbesondere die Vereinigungsfreiheit und das Recht 

auf Tarifverhandlungen; 

 die Einführung von Auswahl- und Bewertungsverfahren, die auf Kriterien wie Leistung, Kompetenz und möglichen und erreichbaren 

Zielen basieren; 

 angemessene Arbeitsbedingungen in Bezug auf Arbeitszeiten, körperliche oder geistige Anforderungen, Wohlbefinden und Sozial-

leistungen; 

 die Anerkennung einer fairen Behandlung in Bezug auf die Rolle, das Engagement und die erzielten Ergebnisse sowie die Förderung 

einer korrekten Umverteilung des geschaffenen Wertes. 

Gesundheit und Sicherheit 

MiCROTEC erwartet von seinen Partnern und Dritten in seiner Wertschöpfungskette, dass sie sich im Rahmen ihres Einflussbereichs 

effektiv und nachweisbar an den folgenden Grundsätzen orientieren: 

 Schaffung und Aufrechterhaltung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung und Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Verhü-

tung von Unfällen und Gesundheitsschäden durch Minimierung der Gefahrenquellen, die mit der Arbeitsumgebung verbunden sind; 

 die Bereitstellung angemessener persönlicher Schutzausrüstung für die Arbeitnehmer; 

 die Bereitstellung angemessener Informationen und Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; 

 die Einführung von Verfahren und Systemen zur Verwaltung und Meldung von Unfällen und Berufskrankheiten, zur Untersuchung 

von Fällen und zur Umsetzung von Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung ihrer Ursachen; 

 die Verfügbarkeit von Erste-Hilfe-Einrichtungen und der Zugang zu notwendiger medizinischer Versorgung im Falle eines Unfalls; 

 die Bereitstellung von Toiletten, Umkleideräumen und anderen grundlegenden Einrichtungen, Trinkwasser und, falls erforderlich, 

Ruhe-, Erfrischungs- und Gesundheitseinrichtungen, einschließlich Einrichtungen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, für alle Mit-

arbeiter. 
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Umwelt 

MiCROTEC erwartet von seinen Partnern und Dritten in ihrer Wertschöpfungskette, dass sie sich im Rahmen ihres Einflussbereichs 

effektiv und nachweisbar an den folgenden Grundsätzen orientieren: 

 den Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel durch Dekarbonisierungsinitiativen, die mit der Science Based Targets Initiative 

und den Grundsätzen der Klimagerechtigkeit im Einklang stehen; 

 die Verpflichtung zur Nicht-Entwaldung und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nicht erneuerbarer Ressourcen; 

 die wirksame Eliminierung von Konfliktmineralien aus dem Einkauf, der Produktion und der Verwendung von Waren;  

 die Förderung eines proaktiven Übergangs zu einer regenerativen Wirtschaft, die die Empfindungsfähigkeit von Tieren respektiert, 

einen geringen Kohlenstoffgehalt aufweist und gleichzeitig in der Lage ist, sozialen Mehrwert zu schaffen; 

 die Förderung einer verantwortungsvollen Nutzung natürlicher Ressourcen, der Wasserversorgungssicherheit und der Verringe-

rung ihres Verbrauchs; 

 die Verabschiedung von Maßnahmen zur Minimierung, Minderung und Kompensation der durch die Aktivitäten verursachten Aus-

wirkungen auf die Umwelt und die lebenden Arten. 

 die Einführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltschäden durch Risikopräventionsprogramme und die kontinuierliche 

Verbesserung der eingesetzten Technologien sowie der Management- und Kontrollpraktiken, auch über die Anforderungen und 

Parameter der geltenden Rechtsvorschriften hinaus; 

 die Einführung höchster Umweltstandards in Produktionsprozessen oder Dienstleistungen mit einem innovativen Ansatz, der auf 

nachhaltige Lösungen und verantwortungsbewusste Lebens- und Konsumgewohnheiten abzielt. 

Integrität, Compliance und Transparenz 

MiCROTEC erwartet von seinen Partnern und Dritten in ihrer Wertschöpfungskette, dass sie sich im Rahmen ihres Einflussbereichs 

effektiv und nachweisbar an den folgenden Grundsätzen orientieren: 

 die Einhaltung aller auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene geltenden Gesetze, Vorschriften, technischen Normen und 

Genehmigungsanforderungen; 

 die Einführung wettbewerbswidriger Maßnahmen zur Beseitigung von Interessenkonflikten, für fairen Handel und Marketing, zum 

Schutz des geistigen Eigentums und der Privatsphäre; 

 die Festlegung spezifischer Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption, Unterschlagung, Erpressung, Geldwäsche, kriminellen 

Organisationen, grenzüberschreitender organisierter Kriminalität und anderen illegalen Handlungen; 

 die Bereitstellung und Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, soweit erforderlich und in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften, von Informationen über die durchgeführten Aktivitäten, die Unternehmensstruktur sowie die finanzielle 

und nichtfinanzielle Leistung; 

 Transparenz gegenüber den Interessengruppen und insbesondere gegenüber der Gemeinschaft und dem Gebiet, in dem die Tä-

tigkeit ausgeübt wird; 

 die Nichtweitergabe vertraulicher oder sensibler Informationen über die Aktivitäten an Dritte. 

 


